
Öffentlichkeit als übereilt auf, und zwar deshalb, weil die offizielle
schweizerische Politik während Jahrzehnten grosse Distanz zur euro-
päischen Integration gehalten hatte. Die geistige Landesverteidigung
suchte diese Distanz sogar als eine Form der überlegenen Politik darzu-
stellen. Das führte dazu, dass das Volk am 6. Dezember 1992 den EWR-
Vertrag nach einem heftigen Abstimmungskampf mit 50,3 Prozent
Nein-Stimmen (bei einer Stimmbeteiligung von 79 Prozent) ablehnte.
Auch hier unterstellte das Parlament wegen der grossen Bedeutung der
Vorlage diese dem gleichen Verfahren wie eine Verfassungsänderung. 

In Liechtenstein spielte sich eine ähnlich heftige Diskussion ab, nur
aber griff der Landesfürst in die Aussenpolitik ein, weil er einen Beitritt
befürwortete. Das Liechtensteiner Volk stimmte eine Woche nach dem
Schweizer Volk und nach einer Regierungskrise34 dem Beitritt zum
EWR zu. Liechtenstein befand sich damit in zwei Wirtschaftsräumen,
nämlich jenem der Schweiz und im EWR, was schwierige Nachverhand-
lungen mit der Schweiz erforderte.

Getrennte Wege der Schweiz und Liechtensteins

Die Schweiz und Liechtenstein befinden sich seit 1992 auf verschiedenen
integrationspolitischen Wegen. Nach der Abstimmungsniederlage
bekräftigte der Bundesrat in seinem Bericht über die Aussenpolitik der
Schweiz in den 1990er-Jahren vom 29. November 199335 das strategische
Ziel des EU-Beitritts, orientierte sich aber kurz- und mittelfristig an der
pragmatischen Zielsetzung bilateraler Verhandlungen, bis die Bedingun-
gen für weitergehende Verhandlungen erfüllt wären. Diese bilateralen
sektoriellen Verhandlungen (Bilaterale I) dauerten von 1994 bis 1998; die
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34 In den Auseinandersetzungen um den richtigen Abstimmungstermin war der Jubi-
lar persönlich beteiligt, vgl. Christian Gstöhl, Richter und Monarch, LJZ 1995,
S. 21 ff., insb. S. 44 f. Zum EWR-Abkommen: Herbert Wille, Das Abkommen über
den Europäischen Wirtschaftsraum und seine Auswirkungen auf das liechtensteini-
sche Verfassungs- und Verwaltungsrecht, in: Thomas Bruha / Zoltán Tibor Pállin-
ger / Rupert Quaderer (Hrsg.), Liechtenstein – 10 Jahre im EWR, LPS Bd. 40,
Vaduz 2005, S. 108 ff.

35 BBl 1994 I 153, S. 184.


